
Bekanntmachung 

Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen hat am 19.08.2022 
folgendes für Recht erkannt: 

Der vom Rat der Stadt am 28.11.2019 als Satzung beschlossene 
Bebauungsplan der Stadt Düsseldorf Nr. 08/002 
- Nördlich Gerresheimer Landstraße - ist unwirksam.

Vorstehende Entscheidungsformel des Oberverwaltungsgerichtes ist allgemein 
verbindlich und wird hiermit gemäß § 47 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
in der derzeit geltenden Fassung ortsüblich bekanntgemacht. 
Nach Abweisung der Nichtzulassungsbeschwerde durch das Bundesverwaltungs-
gericht am 13.03.2023 ist das Urteil rechtskräftig. 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist ein Gebiet zwischen der Gerresheimer 
Landstraße, der Erkrather Straße (K 7), dem Weg „Im Hochfeld“ und etwa der 
Brorsstraße. 

(Stadtbezirk 8) 

Landeshauptstadt
Düsseldorf

Zeitpunkt der Veröffentlichung siehe  
www.duesseldorf.de/bekanntmachungen



Hinweis: 
Auf den Bebauungsplan Nr. 08/002 – Nördlich Gerresheimer Landstraße - wird ein 
entsprechender Vermerk gesetzt.  

 

Düsseldorf, 28. April 2023 
61-12-B-08/002       
 
 
 
        Dr. Stephan Keller 

Oberbürgermeister 
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